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Die Zehnt- und Grundzinsablösung
im Kanton Solothurn.1)

In der geltenden Staatsverfassung des Kantons Solothurn vom
Jahr 1887 steht in Artikel 66 die Bestimmung: „Zehnten und ahn*

liehe dingliche Lasten, die gesetzlich abgeschafft sind, dürfen
nicht wieder eingeführt werden."

Bei der Beratung dieses Paragraphen meinten der Kommis*
sionsreferent Casimir von Arx und mehrere Redner, daß dem*
selben nur noch dekorative Bedeutung zukomme und er eigent*
lieh zwecklos sei: So sehr war der damaligen Generation schon
das Verständnis für ein Problem entschwunden, welches 50 Jahre
vorher im Vordergrund des Interesses gestanden hatte, ja dessen

Lösung für die politische Richtung des Kantons Solothurn von
entscheidender Bedeutung gewesen war. Doch hat noch nicht ganz
erloschenes bäuerliches Mißtrauen und eine letzte Erinnerung von
altem Weh den Verfassungsartikel festgehalten, welchen seit 1841

jede Verfassung weitergab. Und heute ist es vollends nur noch
Sache des Historikers, sich mit den Entwicklungsphasen des Pro*
blems zu beschäftigen, welches sich beim Übergang von der alten
zur neuen Landwirtschaft als das schwierigste erwiesen hat —
als so kompliziert und interessenbeschwert, daß es nur im poli*
tischen Kampf der Parteien einer Lösung entgegengeführt werden
konnte.

') Das ungedruckte Material für diese Monographie stammt aus dem
Staatsarchiv Solothurn. Abkürzungen: R. M. Ratsmanual; F. R. Prot.
Finanzratsprotokoll; Prot. Fr. D. Protokoll der Fruchtdirektion; Gr. R.
Prot. Großratsprotokoll; Conz. Conzepten* oder Copeyenbuch; Verw.
K. Prot. Protokoll der Verwaltungskammer; Verw. K. Conz. Conzep*
tenbuch der Verwaltungskammer. Die seit 1803 erscheinende amtliche
Sammlung der Proklamationen, Beschlüsse, Gesetze und Verordnungen
Prokl.; die seit 1833 gedruckten Rechenschaftsberichte des Kleinen Rates

Rech. Ber. — Für die rechtliche Seite des ganzen Problems darf ver*


	Die Zehnt- und Grundzinsablösung im Kanton Solothurn

